
Hausordnung für das St. Raphael, Todtmoos Au 
 

Das Heim wird mit allen Räumen und der gesamten Einrichtung dem Mieter zur 
Benützung übergeben. Dieser trägt die Verantwortung der pfleglichen 
Behandlung aller Einrichtungsgegenstände. 
 

Damit Ihr und andere Gruppen nach Euch noch lange Freude an diesem Haus 
habt, bitten wir Euch, folgende Dinge zu beachten: 
 

� Nehmt das Haus erst in Gebrauch, wenn es Euch ordnungsgemäß übergeben 
worden ist. 

� Im Flur Befindet sich ein Schlüsselschalter mit dem die Heizung und der 
Strom eingeschaltet wird. 

� Das Rauchen ist im ganzen Haus strengstens verboten. 
� In unserem Freizeitheim dürfen nur Hausschuhe getragen werden. 
� Einrichtungsgegenstände (z.B. Tische, Stühle) dürfen nicht aus dem Haus 

getragen werden. 
� Über Widmungen im Gästebuch freuen wir uns jederzeit – nicht aber über 

Beschriftungen auf Stühlen, Betten, Bänken, Wänden, usw. Diese werden auf 
eure Kosten entfernt. 

� Es dürfen KEINE Lebensmittel zurückgelassen werden. 
� Der angefallene Müll ist mitzunehmen. Wenn Müll liegenbleibt wird dieser 

pauschal mit 100,00 EUR verrechnet. 
� Die Hausverwaltung hat jederzeit das Recht das Freizeitheim zu betreten. 
� Der Leiter / die Leiterin hat für die Einhaltung der Ruhe nach 22.00Uhr Sorge 

zu tragen, um Ärger mit den Anwohnern zu vermeiden. 
� Vor der Abreise muss das ganze Haus ordentlich geputzt werden, d.h.: Die 

Fußböden sowie die Küche und Toiletten sind nass zu reinigen. 
� Für eine evtl. Nachreinigung berechnen wir € 15,- je Stunde. 
� Die Fenster müssen geschlossen, die Lichter gelöscht, Kühlschrank offen, alle 

Mülleimer geleert werden. 
� Geschirr und Bestecke, sowie das gesamte Inventar sind nach Beendigung 

der Mietzeit in tadellosem Zustand wieder zu übergeben. 
� Bei der Übergabe des Hauses vor und nach dem Aufenthalt werden Strom, 

Gas, Wasser abgelesen. 
� Bei Verlust eines Schlüssels wird der Gruppe der Austausch der Schließanlage 

in Rechnung gestellt. 
� Erfolgt die Abreise an einem Freitag, ist das Haus bis 15.00h zu räumen. 
� Für alle Schäden, die während des Aufenthaltes einer Gruppe am Haus, 

dessen Einrichtung und zum Haus gehörende Gelände entstehen, haftet 
gegenüber dem Verein der verantwortliche Leiter/in. 

� Von der Bushaltestelle ist es ein kurzer Fußmarsch (ca.200m) zum Haus. 
 

� Des weiteren stehen vier Stellplätze für PKWs direkt beim 

Freizeitheim zur Verfügung. An der Zufahrtsstraße (Bergstraße) darf 
nicht geparkt werden. 

� Lagerfeuer ist nur an der vorhandenen Feuerstelle zulässig. Das dazu 
notwendige Holz kann aus der Sägerei Trötschler bezogen werden.   

 
Mitzubringen sind: 
• Für unsere Betten sind Isomatten bzw. Luftmatratzen mitzubringen.  
• Ein Schlafsack ist ebenfalls mitzubringen. 
• Toilettenpapier 
• Geschirrtücher, Lappen und Spüli. 


